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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kaufverträge 

 
I. Allgemeines 

Maßgebliche Vertragsgrundlage für alle von uns (Verkäufer) 
durchzuführenden Verkäufe sind die nachstehenden Allge-
meinen Geschäftsbedingungen sowie etwaige individuelle 
Vereinbarungen; sie haben Vorrang vor abweichenden Bedin-
gungen des Käufers, die nicht anerkannt werden. 
 
II. Angebote und Unterlagen 

1. Angebote des Verkäufers sind grundsätzlich freibleibend. 
Soweit ein schriftliches Angebot des Verkäufers vorliegt 
und nichts anderes vereinbart ist, so ist das Angebot für 
die Zeit von 3 Wochen nach Abgabe bindend. 

2. Der Verkäufer gibt grundsätzlich keine Beschaffenheits- 
oder Haltbarkeitsgarantie für Waren sowie für Angaben, 
Beschreibungen oder Zeichnungen in Preislisten, Katalo-
gen oder Drucksachen ab. Sofern der Käufer kein Ver-
braucher ist, sind nur ausdrücklich getroffene Vereinba-
rungen über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine be-
stimmte Haltbarkeit des Kaufgegenstandes als eine Garan-
tie zu werten.  

3. Kostenvoranschläge, Berechnungen, Zeichnungen oder 
andere Unterlagen sowie Warenproben und Modelle dür-
fen ohne Zustimmung des Verkäufers dritten Personen 
nicht zugänglich gemacht werden und sind bei Nichtab-
schluss des Kaufvertrages unverzüglich an den Verkäufer 
zurückzugeben. Eventuell erstellte Vervielfältigungen sind 
in diesem Fall zu vernichten.  

 
III. Preise, Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug 

1. Alle Preise gelten ab Verkaufsniederlassung inklusive 
Mehrwertsteuer zzgl. Verpackung und Fracht/Porto bzw. 
ab Lager frei Verladen. Erfolgt der Verkauf nach Listenprei-
sen, so gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
gültigen Listenpreise. Montage, Inbetriebnahme, Einrege-
lung oder ähnliche Leistungen werden auf Wunsch ausge-
führt und die Kosten für diese Leistungen gesondert in 
Rechnung gestellt. 

2. Eine Mehrwertsteuererhöhung wird im kaufmännischen 
Verkehr sofort, im nicht kaufmännischen Verkehr dann an 
den Käufer weiterberechnet, wenn die Ware nach dem Ab-
lauf von vier Monaten nach Vertragsschluss geliefert wird. 

3. Nach Lieferung oder Bereitstellung der Ware sind Rech-
nungen, soweit nichts anderes vereinbart ist, sofort fällig 
und zahlbar. Alle Zahlungen sind aufs äußerste zu be-
schleunigen und vom Käufer ohne jeden Abzug (Skonto, 
Rabatt), spätestens binnen 14 Tagen nach Rechnungs-
erhalt, an den Verkäufer zu leisten. Nach Ablauf der 14-
Tagesfrist befindet sich der Käufer in Verzug, soweit kein 
Leistungsverweigerungsrecht nach § 320 BGB vorliegt. 

4. Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber ange-
nommen; die hierbei anfallenden Kosten und Spesen ge-
hen zu Lasten des Zahlungspflichtigen. 

5. Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenforderungen aufrechnen, es sei denn, 
es handelt sich um eine Gegenforderung auf Zahlung von 
Mangelbeseitigungskosten aus demselben Kaufvertrag. 

 
IV. Lieferung und Gefahrübergang 

1. Die Einhaltung der Lieferzeit setzt die Einhaltung etwaiger 
Verpflichtungen des Käufers, insbesondere vereinbarte 
Teilzahlungsverpflichtungen, voraus. 

2. Für Lieferverzögerungen in Folge von höherer Gewalt oder 
anderen unabwendbaren, vom Verkäufer nicht zu vertre-
tenden Umständen, wie z. B. Arbeitskämpfe, übernimmt 
der Verkäufer keine Haftung. Die Lieferfristen verlängern 

sich um den Zeitraum der Behinderung. Der Käufer, der 
Verbraucher ist, hat auch innerhalb verlängerter Lieferfris-
ten das Recht zum Rücktritt gemäß der gesetzlichen Rege-
lung (§§ 437 Nr. 2, 440 BGB), insbesondere weil der ur-
sprüngliche Liefertermin nicht eingehalten werden konnte. 

3. Für den Eintritt eines Lieferverzuges ist eine Mahnung 
durch den Käufer erforderlich. 

4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Käufer zu-
mutbar sind.  

5. Lieferungen erfolgen ab Niederlassung des Verkäufers auf 
Kosten und Gefahr des Käufers. Wird auf Verlangen des 
Käufers, der kein Verbraucher ist, der Kaufgegenstand 
nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort versendet, 
geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälli-
gen Verschlechterung mit Auslieferung an den Spediteur, 
den Frachtführer oder an eine sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmte Person oder Anstalt auf den Käufer 
über. 

6. Ist Lieferung frei Anlieferungsort vereinbart, so obliegt das 
Abladen dem Verkäufer. Bei Lieferung an den Anliefe-
rungsort werden für Lastwagen und Anhänger/Lastzug be-
fahrbare Anfuhrwege vorausgesetzt. Verlässt das Liefer-
fahrzeug auf Weisung des Käufers den befahrbaren An-
fuhrweg, so haftet der Käufer für die hierdurch auftreten-
den Schäden. Die Anlieferzeit ist zu vereinbaren. Vom Käu-
fer verschuldete Wartezeiten/Standzeiten werden berech-
net.  

7. Bei Lieferung geht die Gefahr bezüglich des Kaufgegen-
standes mit Übergabe, bei Lieferung mit Montage bei Fer-
tigstellung der Montage durch Abnahme der Montageleis-
tung über. 

8. Gerät der Käufer mit der Abnahme des Kaufgegenstandes 
in Verzug, so geht die Gefahr im Verzugszeitpunkt auf ihn 
über. 

 
V. Eigentumsvorbehalte 

1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum und das Verfü-
gungsrecht an den Kaufgegenständen bis zum Eingang 
sämtlicher Zahlungen aus dem Vertrag vor. 

2. Ist der Käufer kein Verbraucher, so gelten ergänzend die 
folgenden Absätze a. bis e.: 

a. Veräußert der Käufer den Kaufgegenstand weiter, so hat 
er seinem Abnehmer den Eigentumsvorbehalt des Ver-
käufers offenzulegen. Ferner darf der Käufer mit seinem 
Abnehmer kein Abtretungsverbot vereinbaren. Die unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vom Käu-
fer vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forde-
rungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit 
übertragen werden. Werden die Rechte des Verkäufers 
beeinträchtigt, z. B. durch Pfändung, muss der Käufer 
dies ihm sofort schriftlich anzeigen. 

b. Soweit die Kaufgegenstände wesentliche Bestandteile 
eines Gebäudes oder Grundstückes des Käufers gewor-
den sind, verpflichtet sich der Käufer bei Nichteinhaltung 
der vereinbarten Zahlungstermine und ohne Vorliegen 
eigener Leistungsverweigerungsrechte, dem Verkäufer 
die Demontage der Gegenstände, die ohne wesentliche 
Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden 
können, zu gestatten und ihm das Eigentum an diesen
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Gegenständen zurück zu übertragen. Die Demontage und 
sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Käufers. Der Käufer tritt 
dem Verkäufer auch die Forderungen zur Sicherung der For-
derungen des Verkäufers gegen ihn ab, die durch eine Verbin-
dung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Drit-
ten erwachsen. 

c. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Ver-
arbeitung, Vermischung oder Verbindung der Waren des 
Verkäufers entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem 
Wert, wobei der Verkäufer als Hersteller gilt. Bleibt bei 
einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit 
Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt 
der Verkäufer Miteigentum im Verhältnis der Rech-
nungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbun-
denen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Er-
zeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbe-
halt gelieferte Ware. 

d. Die aus einem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeug-
nisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der 
Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen 
Miteigentumsanteils des Verkäufers gemäß Absatz 4 zur 
Sicherheit an den Verkäufer ab. Der Verkäufer nimmt die 
Abtretung an. 

e. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die 
Forderungen des Verkäufers um mehr als 10 %, wird der 
Verkäufer auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach 
Wahl des Verkäufers freigeben. 

 

VI. Mängelrechte 

1. Erkennbare Mängel der Kaufsache, Fehlmengen oder 
Falschlieferungen hat der Käufer, der kein Verbraucher ist, 
vor Verarbeitung oder Einbau unverzüglich, spätestens 
aber innerhalb von sieben Tagen ab Lieferung schriftlich 
anzuzeigen. 

2. Systemimmanente geringe Farbabweichungen (z. B. her-
stellungsbedingt bei Keramikfliesen) und geringe Farbab-
weichungen, die auf die Verwendung oder die Zusammen-
stellung unterschiedlicher Materialien zurückzuführen 
sind, gelten als vertragsgemäß. 

3. Gegenüber einem Käufer, der kein Verbraucher ist, ist die 
Haftung für Sachmängel, die den Wert oder die Ge-
brauchstauglichkeit nicht oder nur unwesentlich beein-
trächtigen, ausgeschlossen. 

4. Soweit der Käufer, der nicht Verbraucher ist, wegen des 
Kaufgegenstandes einen Mängelanspruch seines Abneh-
mers erfüllen muss, hat er im Falle des Lieferantenregres-
ses der §§ 445a, 445b und 478 BGB den Verkäufer un-
verzüglich in Kenntnis zu setzen und nach Möglichkeit im 
Fall der Mängelbeseitigung die kostenmäßig günstigste Art 
zu wählen.  

5. Für einen Käufer, der kein Verbraucher ist, erfolgt der 
Verkauf von gebrauchten Sachen unter Ausschluss der 
Mängelhaftung. 

6. Durch die Aushändigung von Garantieunterlagen eines 
Herstellers wird keine rechtliche oder tatsächliche Ein-
standspflicht des Verkäufers begründet. Aussagen des 
Herstellers zur Beschaffenheit und/oder Haltbarkeit sei-
nes/seiner Produkte/-s in seiner Garantieerklärung sowie 
die vom Hersteller im Garantiefall beschriebenen Leistun-
gen werden nicht zum Bestandteil des Kaufvertrages bzw. 
als (stillschweigende) Beschaffenheitsvereinbarung in den 
Kaufvertrag aufgenommen. 

 
VII. Haftung auf Schadensersatz 
 
Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung nur 

a. im Falle von vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtver-
letzung durch ihn selbst, seinen gesetzlichen Vertreter o-
der seinen Erfüllungsgehilfen, bei Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit auch im Falle von fahr-
lässiger Pflichtverletzung; 

b. bei Vorliegen von Mängeln, die der Verkäufer arglistig 
verschwiegen hat; 

c. im Falle der Übernahme einer Garantie für die Beschaf-
fenheit der Kaufsache; 

d. im Falle der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz; 
e. für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung we-

sentlicher Vertragspflichten; im Falle einfacher Fahrlässig-
keit ist der Schadensersatz des Käufers jedoch auf den Er-
satz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt, soweit nicht wegen Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. 

 
VIII. Verjährung 

1. Bei der Lieferung neu hergestellter Sachen verjähren 
Ansprüche eines Käufers, der kein Verbraucher ist, aus 
Sach- und Rechtsmängeln abweichend von § 438 Abs. 1 
Nr. 3 BGB in einem Jahr. Ist der Käufer Verbraucher, 
bleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist des § 438 
Abs. 1 Nr. 3 BGB. 

2. Handelt es sich bei der Kaufsache gem. Nr. 1 jedoch um 
ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer übli-
chen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wor-
den ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, bleibt 
es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist von 5 Jahren (§ 
438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere 
gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbesonde-
re §§ 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, 444, 445b BGB). 

3. Bei Lieferung gebrauchter Sachen verjähren Mängelan-
sprüche eines Käufers, der Verbraucher ist, in einem Jahr.  

4. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten 
auch für vertragliche und außervertragliche Schadenser-
satzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der 
Kaufsache beruhen, es sei denn, die Anwendung der re-
gelmäßigen gesetzlichen Verjährung würde im Einzelfall zu 
einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprü-
che des Käufers gem. VII. a. bis d. verjähren jedoch aus-
schließlich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 

IX. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ver-
handlungssprache ist deutsch.  

2. Ist der Käufer Kaufmann iSd Handelsgesetzbuches, juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichts-
stand für alle Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 
einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen sowie für 
deliktsrechtliche Ansprüche der Sitz der gewerblichen 
Niederlassung des Verkäufers, Entsprechendes gilt, wenn 
der Käufer Unternehmer iSv § 14 BGB ist. 

 
Hinweis: 
Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder 
eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 
BGB). 
 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 
zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann (§ 13 BGB). 

 
 
Stand 01.01.2018 
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